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Neuer Name in
altbewährter Qualität

30 Jahre lang war „Rebeccas Fein)
kost“ über Winnendens Stadtgrenzen
hinaus bekannt für ihre besten Fein)
kostwaren, hohe Qualität und erst)
klassige Beratung. Zum 1. Januar
2025 wurde das Geschäft in die Hän)
de des engagierten Nachfolgers Fran)
cesco Lezza gegeben. (S. 3)
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Präsenz in der
Innenstadt

Ein Schwerpunkt der Kontrollen
durch den Gemeindevollzugsdienst
bildet die Innenstadt. Mit eindringli)
chen Gesprächen und verstärkter Prä)
senz verfolgt das Amt für öffentliche
Ordnung die Durchsetzung der Rege)
lungen zum Befahren der Fußgänger)
zone. (S. 5)

Zeitzeugenvideo mit
Willy Bihlmeyer

Ende 2024 beging Willy Bihlmeyer
seinen 90. Geburtstag. In Zusammen)
arbeit von Stadtarchiv und Initiative
Stadtmuseum im Historischen Verein
entstand ein knapp 70)minütiges Zeit)
zeugenvideo mit ihm, das nun im Vir)
tuellen Stadtmuseum zugänglich ist.
(S. 22)

2024 folgte das Richtfest. Von der Bau)
genehmigung bis zur Fertigstellung im
Januar 2025 vergingen damit nur elf Mo)
nate, rekordverdächtig, wie Oberbürger)
meister Holzwarth bemerkte.

Bei der Eröffnung, zu welcher auch An)
wohnerinnen und Anwohner geladen
waren und teilweise erschienen, dankte
Oberbürgermeister Holzwarth ausdrück)
lich den Bürgerinnen und Bürgern aus
Birkmannsweiler, die zusammen mit der
Kernstadt die größte Last der Unterbrin)
gung von Geflüchteten seit 2015 mittru)
gen. Mit einer initalen Einwohnerver)

Die Anschlussunterbringung von Ge)
flüchteten ist eine Pflichtaufgabe der
Kommunen und stellt sie seit Beginn
des Kriegs gegen die Ukraine wieder
vor große Herausforderungen. Neben
vielen anderen bestehenden Unter)
künften werden auch in der Ruitzen)
mühle und in Birkmannsweiler Räu)
me für die Unterbringung Geflüchte)
ter geschaffen. In der Jahnstraße in
Birkmannsweiler konnten die Arbei)
ten bereits fertiggestellt werden. Bei
der Einweihung der drei flachen, ein)
stöckigen Gebäude auf der früheren
Festwiese am Freitag, 17. Januar

2025, blickte Oberbürgermeister
Hartmut Holzwarth auf den gesamten
Entstehungsprozess zurück.

Im März 2023 erhielt die Krämer GmbH
& Co. KG nach einer Funktionalaus)
schreibung den Zuschlag für die Errich)
tung der Unterkunft auf der ehemaligen
Festwiese. Noch im selben Monat wurde
die Baugenehmigung für das Projekt
beim Regierungspräsidium beantragt.
Nach Erhalt der Baugenehmigung im Fe)
bruar 2024 wartete Krämerbau nicht lang
mit der Umsetzung, sondern begann be)
reits im April mit den Arbeiten. Im Juni

Bezugsfertige Unterkunft in der Jahnstraße
Die drei Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten auf der ehemaligen Festwiese in Birkmannsweiler wurden fertiggestellt.

Bereits diese Woche wird mit dem Bezug der Räume begonnen.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Michael Kögel, Geschäftsführer der Firma Krämerbau, begrüßten zahlreiche Gäste zur Führung
durch die neuen Unterkünfte. Fotos: Stadt Winnenden

sammlung und in der Folge zahlreichen
Gesprächen mit Anwohnerinnen und
Anwohnern konnte die Stadtverwaltung
durch die Anpassung des Bauvorhabens
in der Jahnstraße zu einer verträglichen
Lösung finden. Der zuvor mehrstöckig
geplante kompakte Bau wurde auf
Wunsch der Anwohner zu mehreren ge)
gliederten einstöckigen Gebäuden.

Nun ist der Betrieb zu stemmen

OB Holzwarth warb um das Verständnis
der Anwohnerschaft, dass als nächstes
nun der Betrieb der Gebäude zu stemmen
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Roland Rauleder, Beauftragter für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung der
Stadt Winnenden, Geschäftsführerin der Energieagentur Paula Baumgärtner und
Erster Bürgermeister Norbert Sailer freuen sich über die Mitgliedschaft der Stadt
Winnenden in der Energieagentur Rems)Murr. Foto: Stadt Winnenden

Noch vor Weihnachten hat der Ge)
meinderat beschlossen, dass Winnen)
den als 23. Kommune Mitglied der
Energieagentur Rems)Murr gGmbH
wird. Durch den Beitritt sollen Ener)
giewende und Klimaschutz einen wei)
teren Schub vor Ort bekommen. Die
Bürgerinnen und Bürger können be)
reits ab dem 4. Februar den Experten)
rat im Rathaus nutzen. Weitere Ange)
bote folgen im Laufe des Jahres.

„Durch die Mitgliedschaft in der Ener)
gieagentur holen wir fachkundige Ener)
gieberatung nach Winnenden – für uns
als Verwaltung, für die Unternehmen
und vor allem auch für die Bürgerschaft.
In Zeiten steigender Energiepreise ist das
eine gute Entscheidung“, so der Erste
Bürgermeister Norbert Sailer. Damit der
Mehrwert der Mitgliedschaft schnell für
die Winnender Bürgerinnen und Bürger
spürbar wird, war es der Verwaltung
wichtig, möglichst bald mit den soge)
nannten Erstberatungen zu starten. Die
ersten Termine, bei denen die Bürger)
schaft sich Rat zu allen Energiefragen
rund ums Haus holen kann, finden am
Dienstag, 4. Februar, von 14 bis 18 Uhr
im Rathaus in Winnenden statt. Danach
gibt es das Angebot immer am ersten und
dritten Dienstag eines Monats zur selben
Uhrzeit. Die Termine dauern bis zu 60
Minuten und können ab sofort bei der
Energieagentur unter Tel. 07151)975
173)0 oder info@ea)rm.de gebucht wer)
den.

Erstberatungen geben eine gute Ori)
entierung
„Das Beratungsangebot nutzt allen, die
eine Immobilie sanieren, eine klima)
freundliche Wärmepumpe einbauen,
Sonnenstrom nutzen oder ganz einfach
Energie sparen möchten“, erläutert Ste)
fan Layer von der Energieagentur Rems)
Murr, der in Winnenden den Ratsuchen)
den Rede und Antwort stehen wird. Der
studierte Ingenieur im Bereich Umwelt)
schutz ist seit über 20 Jahren als Energie)

Bald kostenlose Energieberatung
im Rathaus Winnenden

berater tätig. Er weiß: Wer kauft, baut
oder umbaut, muss sich oft ganz neu in
Themen eindenken. Ist die Gebäudehülle
in Ordnung, welche Heizungsoptionen
gibt es, welche gesetzlichen Vorgaben
gilt es zu berücksichtigen, etc. „Da hilft
eine fachkundige, neutrale Expertenmei)
nung“, so Layer. Zur Beratung gehört
auch eine finanzielle Betrachtung, was
angemessene Projektkosten, Finanzie)
rungsmöglichkeiten, Förderungen und
die Amortisation angehen. „Die Bürger)
beratung, die von der Verbraucherzen)
trale Baden)Württemberg unterstützt
wird, soll helfen, diese oft komplexen
Fragen in den Griff zu bekommen und
die Bürgerinnen und Bürgern so zu infor)
mieren, dass sie gute Entscheidungen
treffen können“, betont Layer.

Klimaneutralität für den Rems)Murr)
Kreis
Mit der Energieagentur hat die Stadt
Winnenden eine kompetente Partnerin
an ihrer Seite. Die gemeinnützige Ein)
richtung arbeitet bereits seit mehr als 15
Jahren unabhängig und nicht gewinnori)
entiert. „Das Beratungsangebot der
Energieagentur bietet den Winnenderin)
nen und Winnendern eine kompetente
und leicht erreichbare Unterstützung, um
einen zusätzlichen Beitrag zum Klima)
schutz zu leisten und dabei Geld zu spa)
ren“, freut sich Oberbürgermeister Hart)
mut Holzwarth.
Mit ihren Beratungen, Veranstaltungen
und nachhaltigen Energieprojekten soll
sie die Energiewende und den Klima)
schutz im Rems)Murr)Kreis fördern.
„Ich freue mich sehr über das deutliche
Signal aus Winnenden. Denn Klima)
schutz ist eine Aufgabe, die wir nur ge)
meinsam meistern können. Unsere Bera)
tungen sind ein wichtiger Baustein dafür.
Wenn wir bis 2040 im Kreis klimaneu)
tral werden wollen, zählt jedes Projekt,
das ohne fossile Energieträger auskommt
oder Energie einspart“, sagt Paula Baum)
gärtner, Geschäftsführerin der Energie)
agentur.

Talkrunde<mit<Heike<Mang,<Schulleiterin<der<Stöckach-
schule,<<Bianca<Krämer-Martin,<Schulleiterin<der<Ganz-
tagsgrundschule<Raitelsbergschule<Stuttgart,<Roland<
Jeck,<Stellvertretender<Leiter<des<Staatlichen<Schul-
amtes<Backnang,<Sybille<Mack,<Leiterin<des<Amtes<für<
Schulen,<Kultur<und<Sport<der<Stadt<Winnenden.
Durch<den<Abend<führt<Johanna<Lohrer
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Bianca<Krämer-Martin,<Schulleiterin<<<
der<Ganztasgrundschule<Raitelsbergschule<
Stuttgart,<gewährt<einen<fundierten<Einblick<in<
das<Konzept<der<Ganztagsschule<und<erläutert<<
den<Entwicklungsprozess<ihrer<eigenen<<
Schule<hin<zur<Ganztagsschule.
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Die<Stöckachschule<Winnenden<macht<sich<auf<den<Weg<
zur<Ganztagsgrundschule.<Der<Start<mit<der<1.<Klassen-
stufe<ist<zum<Schuljahresbeginn<<2026/2027<geplant.
Auf<der<Infoveranstaltung<erfahren<Sie<alles<Wissenswerte<
zum<Thema<Ganztag<und<den<aktuellen<<Planungsstand<an<
der<Stöckachschule.<Im<Anschluss<haben<Sie<die<Gelegen-
heit,<in<einer<Podiumsdiskussion<mit<den<Gästen<ins<
Gespräch<zu<kommen<und<Ihre<Fragen<zu<klären.

INFOVERANSTALTUNG

Veranstaltende:<
Amt<für<Schulen,<Kultur<&<Sport<und<Stöckachschule

ist, und dass die Stadtverwaltung sich be)
mühen wird, dass dies harmonisch funk)
tioniert. Neben dem Sachgebiet für Ge)
bäudemanagement, welches die Bele)
gung der Räume koordiniert, steht auch
das Amt für Soziales, Senioren und Inte)
gration als Ansprechpartner zur Verfü)
gung und wird die Bewohnerinnen und
Bewohner besonders in der Ankunftszeit
betreuen.

Michael Kögel, Geschäftsführer der Krä)
mer GmbH & Co. KG, bestärkte die Ent)
scheidung der Stadt, beim Bau der neuen
Unterkunft keine Containerlösung ge)
wählt zu haben. Dadurch fügt sich das
Gebäude deutlich besser in die angren)
zende Wohnbebauung ein und bietet den
Bewohnerinnen und Bewohnern ein ent)
zerrteres Wohnen. Dies freute auch Ro)
bin Hurlebaus, Sachgebietsleiter für Ge)
bäudemanagement, da das bauliche Kon)
zept ein harmonisches Zusammenleben
innerhalb der Unterkunft fördert. Das
Konzept der Unterkunft lässt eine flexi)
ble Belegung der Räume zu. Um Kon)
flikten vorzubeugen, stehen jeder Wohn)
einheit eigene Sanitäranlagen und Koch)

möglichkeiten zu Verfügung. Die Aus)
stattung mit Stockbetten lässt sowohl
eine Belegung durch Familien wie auch
durch mehrere Einzelpersonen zu.

Zügige Belegung

Aktuell besteht weiterhin ein hoher
Druck bei der Unterbringung von Ge)
flüchteten. Durch den Brand in der Un)
terkunft „Albertviller Straße“ fehlen der)
zeit zusätzlich Unterbringungsmöglich)
keiten. Daher wird mit der Belegung der
32 neuen Plätze in der Jahnstraße bereits
in dieser Woche begonnen. Zügig wer)
den in den folgenden Wochen Einzüge
folgen, bis die Unterkunft ausgelastet ist.

Birkmannsweilers früherer Bürgermeis)
ter Friedrich Seibold dankte der Stadt)
verwaltung im Namen der Anwohnerin)
nen und Anwohner für den regen Aus)
tausch und das Entgegenkommen bei der
Gestaltung der Unterkunft. Sein
Wunsch, die Bewohnerinnen und Be)
wohner mögen sich schnell in Birk)
mannsweiler „wohlfühlen, wie wir es
tun“, erntete hörbar Zustimmung unter
den Anwesenden.

Drei einstöckige Gebäude wurden in der Jahnstraße errichtet.
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Bürgermeister Jürgen Haas (2.v.l.) und Annette Traub (4.v.l.) von der Bürgerstif)
tung und das Organisationsteam vertreten durch Norbert Hogh (5.v.l.), Stadtrat
Martin Oßwald)Parlow (7.v.l.), Birgit Fohr (2.v.r.) und Stadtrat Diethardt Fohr
(1.v.r.), übergaben den Scheck an Schulleiterin Heike Mang (3.v.l.), Bettina Koch
(1.v.l.) und Michaela Pfleiderer (4.v.r.). Foto: Stadt Winnenden

Rund 230 Kinder und Jugendliche ha)
ben in diesem Jahr am Streuobstsam)
melprojekt teilgenommen. Insgesamt
1.816 Euro betrug der Erlös. Die Bür)
gerstiftung dankte den jungen Helfe)
rinnen und Helfern und stockte den
Erlös jeder Gruppe um mindestens
100 Euro auf.

8.652 Kilogramm Äpfel sammelten die
230 Kinder und Jugendlichen beim
Streuobstprojekt im vergangenen Jahr.
Die sieben Gruppen aus den Schulen,
Kindergärten und Vereinen verbrachten
mit dem Organisationsteam einige Stun)
den auf den Streuobstwiesen rund um
Winnenden. Fleißig packten die jungen
Helferinnen und Helfer mit an und er)
reichten mit den gesammelten Äpfeln ei)
nen Erlös von insgesamt 1.816,40 Euro.

Bürgerstiftung erhöht um über 800
Euro
Die Bürgerstiftung Winnenden erhöhte
den Auszahlungsbetrag jeder Gruppe um
mindestens 100 Euro, so dass sich die
Gruppen über insgesamt rund 2.680 Euro
freuen durften. Stellvertretend für alle

Streuobstsammelprojekt

Bürgerstiftung dankt Kindern und Jugendlichen

Gruppen nahmen die Zweitklässler der
Stöckachschule ihren Scheck von der
Bürgerstiftung entgegen. Neben dem
Scheck brachte die Bürgerstiftung einen
Apfelkuchen mit, den sich die Kinder
und Erwachsenen in der großen Pause
schmecken ließen.

Stellvertretend für den gesamten Vor)
stand der Bürgerstiftung dankten Bürger)
meister Jürgen Haas und Annette Traub
allen Kindern und Jugendlichen für ihre
Tatkraft. Ein besonderer Dank ging an
das Organisationsteam um Diethardt
Fohr.

Zusätzlich spendete die Safterei Ehring
weitere 300 Euro für das Sammelprojekt.

In diesem Jahr sammelten die Stöckach)
schule (410 Euro), Jugendfeuerwehr
(210 Euro), Kita Seewasen (320 Euro),
SV Breuningsweiler Jugend (600 Euro),
Grundschule Hungerberg (190 Euro),
Grundschule Höfen (260 Euro), Kinder)
garten Zwergenstübchen (440 Euro) und
Lessing)Gymnasium (250 Euro).

Foto: Jan Türk

Die teilnehmenden Weingüter
der kommenden Weintage stehen fest

Bis zum Start des beliebten Weinfestes
im August sind es zwar noch ein paar
Monate, doch die stadtinternen Planun)
gen laufen bereits auf Hochtouren. Die
Standplätze für den Weinausschank sind
nun neu besetzt. Bis Ende 2024 konnten
sich alle interessierten Weinbaubetriebe
dafür bewerben. Fünf Bewerbungen gin)
gen dazu bei der Stadt ein, vier Stand)
plätze stehen aufgrund des Gemeinde)
ratsbeschlusses zur Verfügung. Die städ)
tische Bewertungskommission aus meh)
reren Fachämtern hat die Unterlagen ge)
sichtet und anhand der vom Gemeinderat
in öffentlicher Sitzung festgelegten Ma)
trix eine Entscheidung getroffen: In den
Jahren 2025 bis 2028 werden die Wein)
güter Häußer, Luckert, Siegloch und Un)
gar für den beliebten Weingenuss sor)
gen.
„Da es mehr Bewerber wie vorgesehene
Standplätze gab, konnten letztlich, wie in
den Vorjahren auch, leider nicht alle in)
teressierten Betriebe berücksichtigt wer)
den“, so Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth. „Wir danken jedoch allen in)
teressierten Betrieben für ihre Bewer)
bung.“

Mit Beginn des neuen Jahres wurde das
traditionell italienische Feinkostgeschäft
„Rebeccas Feinkost“ altersbedingt über)
geben. 30 Jahre lang war das Geschäft,
welches bisher von Rebecca und Carmi)
ne Jacovino mit Leidenschaft geführt
wurde, über Winnendens Stadtgrenzen
hinaus bekannt für ihre besten Feinkost)
waren, hohe Qualität und erstklassige
Beratung.

„Wir sind überglücklich, dass wir nach
langer Suche einen so tollen Nachfolger
gefunden haben. Zu wissen, dass unser
Laden, in den wir die letzten 30 Jahre un)
ser Herzblut gesteckt haben, in unserem
Sinne weitergeführt wird, macht uns
stolz und überglücklich“, freut sich Frau
Jacovino.

Zum 1. Januar 2025 wurde das Geschäft

in die Hände des engagierten Nachfol)
gers Francesco Lezza gegeben. Frau Ja)
covino arbeitet immer noch ab und an im
Laden mit, um Herrn Lezza den Start so
einfach wie möglich zu machen. „Sie hat
so viel Erfahrung und Wissen ) ich bin
sehr dankbar, dass sie mich unterstützt!“,
so Francesco Lezza. An dem bewährten
Konzept möchte Herr Lezza festhalten
und dieses gegebenfalls in Zukunft um
weitere Angebote erweitern. Auch Ann
Kristin Fischer, Geschäftsführerin des
Vereins „Attraktives Winnenden“ , ist
erleichtert, dass sich eine Nachfolge für
das Feinkostgeschäft gefunden hat.
„Dieses einmalige Fachgechäft zu verlie)
ren, wäre ein riesiger Verlust für Win)
nenden gewesen. Ich freue mich, dass
das Ehepaar Jacovino die Suche nicht
aufgegeben hat und Herrn Lezza für ihr
Fachgeschäft begeistern konnte.“

Neuer Name in altbewährter Qualität - aus
„Rebeccas Feinkost“ wird „Francescos Feinkost“

Francesco Lezza ist der Nachfolger von Rebeccas Feinkost. Foto: VAW
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Die Apotheke am Torturm ist ab sofort neben Akzeptanzstelle auch Verkaufsstelle
des Winnender Gschenkkärtles. Foto: VAW

Neue Verkaufsstelle
des Winnender Gschenkkärtles

befugnis der Mitgliedsgemeinden und
werden vom Gemeindeverwaltungsver)
band lediglich vollzogen. Erfüllungsauf)
gaben gehören dagegen zum eigenen
Verantwortungs) und Entscheidungsbe)
reich des Gemeindeverwaltungsver)
bands und werden von ihm anstelle der
Mitgliedsgemeinden in eigener Zustän)
digkeit erfüllt.

Die nach der heute gültigen Verbands)
satzung vom 14.12.2022 dem Gemeinde)
verwaltungsverband als gesetzliche Erle)
digungsaufgaben übertragenen Aufga)
ben sind nicht aktiv. Das sind der Ausbau
der Gewässer 2. Ordnung und der Be)
trieb eines zentralen Fuhrparks für Spe)
zialfahrzeuge und )maschinen.

Erfüllungsaufgaben des Gemeindever)
waltungsverbands sind nach der Ver)
bandssatzung die vorbereitende Bauleit)
planung und die Aufgaben des Trägers
der Straßenbaulast für die Gemeindever)
bindungsstraßen. Durch Gesetz oder auf)
grund eines Gesetzes ist die übertragene
Aufgabe der Unteren Baurechtsbehörde
und des Gaststättenrechts wahrzuneh)
men. Diese Aufgaben sind aktiv.

Seit seiner Gründung im Jahre 1975 hat
der Gemeindeverwaltungsverband Win)
nenden insgesamt drei Flächennutzungs)
pläne aufgestellt. Die letzten zwei um)
fassen das Verbandsgebiet und die Ge)
meinde Berglen, das kein Verbandsmit)
glied ist. Somit sind die Rahmenbedin)
gungen für eine künftige städtebauliche
Entwicklung geschaffen. Von Beginn an
steht die Baurechtsbehörde den Ein)
wohnern im Verbandsgebiet, also Leu)
tenbach, Schwaikheim und Winnenden
ortsnah im Winnender Rathaus in allen
baurechtlichen Fragen zur Verfügung.
Viele tausend Genehmigungsverfahren
sind von der Baurechtsbehörde des Ge)
meindeverwaltungsverbands Winnenden
in dieser Zeit bearbeitet worden. Insge)
samt wurden seit 1975 23.600 Bauanträ)
ge bearbeitet. Das waren durchschnitt)
lich rd. 470 Anträge jährlich.

Finanzierung und Finanzsituation
des Gemeindeverwaltungsverbands
Winnenden

Finanzierung
Die Finanzierung des Gemeindeverwal)
tungsverbands Winnenden erfolgt nahe)
zu ausschließlich durch Gebührenein)
nahmen aus den Bereichen Baurecht und
Gaststättenrecht. Weitere regelmäßige
Einnahmen in nennenswerter Höhe sind
nicht vorhanden, da dem Gemeindever)
waltungsverband das Recht zur Erhe)
bung von Steuern nicht zusteht. Den
nicht gedeckten Finanzbedarf legt der
Gemeindeverwaltungsverband bei Be)
darf durch eine allgemeine Verbandsum)
lage auf die Mitgliedsgemeinden um.

Finanzsituation
Vom Gründungsjahr 1975 bis zum Jahr
1990 musste ununterbrochen von den
Mitgliedsgemeinden eine jährliche Ver)
bandsumlage zwischen 3.389 € und
196.642 € erhoben werden. Ab Anfang
der 1990er Jahre konnte dann jedoch
durch eine gute Baukonjunktur sogar eine
Rücklage angesammelt werden. Der
Höchststand betrug 1995 rd. 1.145.000 €.
Doch schon gegen Ende der 1990er Jahre
gingen die Einnahmen wieder zurück.
Somit mussten die Rücklagen zur De)

ckung des jährlichen Fehlbetrags ver)
wendet werden und es wurden wieder
Verbandsumlagen festgesetzt. Dies war
in den Jahren 2004 bis 2006 und 2008
der Fall. 2009 wurde durch die Genehmi)
gung des Rems)Murr)Klinikums eine
hohe Gebühreneinnahme erzielt und die
sich erholende Baukonjunktur trug eben)
falls dazu bei, dass eine Rücklage ange)
sammelt wurde, die 2014 eine Ausschüt)
tung über 500.000 € an die Mitgliedsge)
meinden ermöglichte.
In den folgenden Jahren stiegen die Ge)
bühreneinahmen im Baurecht kontinu)
ierlich an. 2019 wurden durch eine rege
Bautätigkeit rd. 1,1 Mio. € erzielt. Die
von Corona und einhergehenden anstei)
genden Preisen geprägten Jahre haben
noch gute Einnahmen erzielt. Doch hö)
here Aufwendungen im Gemeindever)
waltungsverband durch steigende Perso)
nalkosten und die beginnende Durchfüh)
rung der Digitalisierung der Baurechts)
behörde mit gleichzeitig sinkender Bau)
tätigkeit lassen in der Folge keinen Über)
schuss mehr zu.
Da die Haupteinnahmequelle des Ge)
meindeverwaltungsverbands die Bauge)
nehmigungsgebühren darstellen, müssen
die Verbandsmitglieder auch in Zukunft
mit einer Verbandsumlage rechnen, um
den nicht gedeckten Finanzbedarf des
Gemeindeverwaltungsverbands auszu)
gleichen.

2016 wurde die kamerale Haushaltsfüh)
rung durch das heutige doppische Rech)
nungswesen ersetzt. Seitdem werden der
Haushaltsplan und der Jahresabschluss
gemeinsam mit der Stadtkämmerei er)
stellt. Im Jahr 2022 schloss sich der Ge)
meindeverwaltungsverband mit dem
Corporate Design an die Stadt Winnen)
den an und gab sich ein neues modernes
Logo.

Ein großer Schritt in die Zukunft stellt
das digitale Baugenehmigungsverfahren
dar. Im Oktober 2024 wurde in der Bau)
rechtsbehörde die Einreichung des digi)
talen Bauantrags eingeführt. Die Mitar)
beitenden müssen sich in einen neuen
Verfahrensablauf innerhalb des digitalen
Baugenehmigungsverfahrens einarbei)
ten. Auf dem Weg hin zu weiterer Digi)
talisierung werden seit November 2024
die Bauakten aller drei Verbandsgemein)
den eingescannt. Viele Meter Akten wer)
den dazu von einer beauftragten Firma
bis Ende 2025 verarbeitet.

In den vergangenen 50 Jahren hat sich
der GVV und seine Arbeitsweise stets
weiterentwickelt. Durch die Digitalisie)
rung der Verwaltungsschritte wirkt der
GVV den in den vergangenen Jahren
stark gestiegenen gesetzlichen Anforde)
rungen an Prüfverfahren entgegen. He)
rausfordernd bleibt die Verfolgung uner)
laubter Bauten im Innen) und Außenbe)
reich sowie immer wieder neue, zu be)
achtende Regelungen im Baurecht.

In diesen 50 Jahren haben die drei Ver)
bandskommunen gut und vertrauensvoll
zusammengearbeitet. Ebenso ist es im
Rahmen des Flächennutzungsplans mit
der Gemeinde Berglen. Dafür gilt es ei)
nen Dank nach allen Seiten auszuspre)
chen. Die Öffentlichkeit und die Bürger
der Verbandsmitglieder profitieren wei)
ter davon, dass vor Ort Anliegen und
Entwicklungen entschieden und gestal)
tet werden können.

Gründung des Gemeindeverwaltungs)
verbands Winnenden

Der Gemeindeverwaltungsverband Win)
nenden wurde zum 1. Januar 1975 durch
die Stadt Winnenden sowie den Gemein)
den Leutenbach und Schwaikheim ge)
gründet. Dies geschah vor dem Hinter)
grund der letzten Gemeindereform Ende
der 60er und Anfang der 70er Jahre des
vorigen Jahrhunderts. Leutenbach war
noch in die drei Teilgemeinden Leuten)
bach, Nellmersbach und Weiler zum
Stein geteilt und Birkmannsweiler noch
nicht in Winnenden eingemeindet.
Schwaikheim war schon damals eine
Einheitsgemeinde ohne Ortsteile. Nach
der Bildung der heute noch bestehenden
Gemeinden Winnenden und Leutenbach
1974 konnten die im gleichen Jahr be)
gonnenen Gespräche (gemeinsam mit
Schwaikheim) über eine Verwaltungsge)
meinschaft mit der Verbandssatzung und
deren Genehmigung durch das Regie)
rungspräsidium abgeschlossen werden.
So kam man noch in den Genuss von 25
DM je Einwohner aus den Finanzaus)
gleichsmitteln (gesamt 375.000 DM).
Diese einmalige Zuwendung wurde ver)
wendet für die erstmalige Erstellung
bzw. Aktualisierung des Flächennut)
zungsplans, die Ausarbeitung eines Ge)
neralverkehrsplans und eines Land)
schaftsplans und kleinere Beschaffungen
des Verbands.
Durch den freiwilligen Zusammen)

schluss zum Gemeindeverwaltungsver)
band Winnenden in dieser letzten Phase
der Gemeindereform konnte für die Ge)
meinden Leutenbach und Schwaikheim
eine verordnete Eingliederung in eine
größere Kommune abgewendet werden.

Organisation des Gemeindeverwal)
tungsverbands Winnenden

Der Gemeindeverwaltungsverband Win)
nenden ist eine rechtlich selbstständige
Gebietskörperschaft mit eigener Ent)
scheidungs) und Verwaltungsbefugnis.
Organe des Gemeindeverwaltungsver)
bands sind nach der Verbandssatzung die
Verbandsversammlung, der Verwal)
tungsrat und der Verbandsvorsitzende.
In der Verbandssatzung ist weiterhin ge)
regelt, dass die Geschäftsführung einen
Geschäftsführer und dessen Stellvertre)
ter besorgen und dass sich der Verband
zur Erfüllung seiner ihm obliegenden
Aufgaben geeigneter Bediensteter und
sächlicher Verwaltungsmittel der Stadt
Winnenden bedient.

Aufgaben des Gemeindeverwaltungs)
verbands Winnenden

Die Verbandssatzung weist dem Ge)
meindeverwaltungsverband Winnenden
vor allem sogenannte Erledigungs) und
sogenannte Erfüllungsaufgaben zu, die
zu unterscheiden sind. Erledigungsauf)
gaben verbleiben in der Entscheidungs)

„50 Jahre
Gemeindeverwaltungsverband

Winnenden“
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che Ordnung reagiert daher bereits seit
einiger Zeit mit einer erhöhten Präsenz in
der gesamten Innenstadt.

Kontrollen in der Marktstraße und
am Adlerplatz
Insgesamt 49 Kontrollen wurden durch
den Gemeindevollzugsdienst der Stadt)
verwaltung allein in den Monaten No)
vember und Dezember durchgeführt. In
diesem Zeitraum hielten die Stadtmitar)
beitenden 47 Kfz)Fahrer, 11 E)Scooter)
fahrer und 44 Radfahrer an, welche sich
ordnungswidrig verhalten hatten, und
leiteten Verfahren gegen die Personen
ein.

Die Kontrollrundgänge führten ebenfalls
regelmäßig auf den Adlerplatz. In der
Vergangenheit wurde vermehrt über
Gruppen berichtet, welche sich am Ad)
lerplatz treffen und durch Pöbeleien und
Vermüllen negativ aufgefallen waren.
Der Gemeindevollzugsdienst wird daher
weiterhin in der Marktstraße und am Ad)
lerplatz engmaschig Kontrollen durch)
führen.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen
durch den Gemeindevollzugsdienst
bildet die Innenstadt. Mit eindringli)
chen Gesprächen und verstärkter Prä)
senz verfolgt das Amt für öffentliche
Ordnung die Durchsetzung der Rege)
lungen zum Befahren der Fußgänger)
zone.

Für das Befahren der Fußgängerzone in
der Winnender Innenstadt gelten klare
Regeln. Außerhalb der Marktzeiten dür)
fen bspw. Fahrradfahrer die Marktstraße
im Schritttempo kreuzen. Die Marktstra)
ße der Länge nach zu durchfahren ist je)
doch untersagt. Mit dem Auto ist ein Be)
fahren der Marktstraße nur mit einer gül)
tigen Sondergenehmigung erlaubt. Vo)
raussetzung ist dabei, dass stets der kür)
zeste Weg innerhalb der Fußgängerzone
gewählt wird.
Ziel dieser detaillierten Regelung ist es,
das Einkaufen für Fußgänger in der In)
nenstadt angenehm und sicher zu gestal)
ten. Trotz zahlreicher Hinweisschilder
halten sich nicht alle Innenstadtbesucher
an diese Vorgaben. Das Amt für öffentli)

Gemeindevollzugsdienst
unterwegs in der Innenstadt

Themen:
VVS
Bürgermobil
Mitfahrbänkle
Stand der Angebote zum Busver)
kehr in Winnenden
Stand zum Umbau barrierefreie
Bushaltestellen

Über Ihr Kommen würden wir uns
freuen.

Nachdem der Termin am 4. Dezember
2024 abgesagt wurde, wird wie am 25.
Januar 2024 bei der Auftaktveranstal)
tung zur Bürgerbeteiligung nachhalti)
ge Mobilität zum zweiten Arbeits)
gruppentreffen eingeladen.

Wann:
30. Januar 2025 um 18 Uhr

Wo:
Großer Sitzungssaal im Rathaus
Winnenden, Torstraße 10 in 71364
Winnenden

Auftaktveranstaltung Bürgerbeteiligung
für nachhaltige Mobilität

Einwilligung zur Veröffentlichung
von Alters- und Ehejubiläen

Um dem Missbrauch von Daten vorzubeugen, werden ab dem 1. Juni 2024 Ge)
burtstage (75.; 80.; 85.; 90.; 95 und jeder Geburtstag ab dem 100.) und Eheju)
biläen (ab Goldener Hochzeit) nur noch auf ausdrücklichen Wunsch der betrof)
fenen Personen veröffentlicht.
Wenn Sie prinzipiell eine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte
unter der Angabe Ihres Vor) und Familiennamens, Geburtstags und Adresse
einmalig schriftlich mit. Zur Veröffentlichung von Ehejubiläen ist die Unter)
schrift beider Ehepartner erforderlich. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit
durch ein Schreiben an folgende Adresse widerrufen. Ein vorgefertigtes Formu)
lar erhalten Sie auf der Homepage und an der Infotheke im Rathaus.
Ihr Schreiben senden Sie bitte mindestens zwei Wochen vor Veröffentli)
chung an:
Stadtverwaltung Winnenden ) Vorzimmer des Oberbürgermeisters
Torstraße 10, 71364 Winnenden

Nachrichten aus dem Standesamt:

Wir gratulierenzur Geburt von
Elyesa Işik,
am 29.12.2024, den Eltern.........................................Eda)Ahsen & Veli Işik

Amtliche Bekanntmachung

hen werden.

Unter www.winnenden.de/bekanntma)
chungen finden Sie nun folgende Veröf)
fentlichungen:

• Beschluss über die Aufstellung des Be)
bauungsplans „Sondergebiet Kreiskran)
kenhaus Winnenden“ in Winnenden, 1.
Änderung, sowie öffentliche Auslegung
des Bebauungsplanentwurfs

Seit diesem Jahr finden Sie unsere öffent)
lichen Bekanntmachungen unter
www.winnenden.de/bekanntmachungen.
Eine Veröffentlichung im Blickpunkt
wird nur in Ausnahmefällen stattfinden.
Die Wortlaute der öffentlichen Bekannt)
machungen können im Rathaus der Stadt
Winnenden Hauptamt ) Geschäftsstelle
des Gemeinderats, Torstraße 10, 71364
Winnenden, von jedermann während der
üblichen Sprechzeiten kostenlos eingese)

Wichtiger Hinweis!

8 Weisungserteilung an die Gesellschaf)
terversammlung der Stadtwerke Win)
nenden GmbH

) Änderung der Aufsichtsratsvergü)
tungen für den Aufsichtsrat der
Stadtwerke Winnenden GmbH

9 Weisungserteilung an die Gesellschaf)
terversammlung der Stadtwerke Win)
nenden GmbH

) Änderung der Aufsichtsratsvergü)
tungen für den Aufsichtsrat der Fern)
wärme Winnenden GmbH & Co. KG

10 Weisungserteilung an die Gesell)
schafterversammlung der Stadtwerke
Winnenden GmbH

) Änderung der Aufsichtsratsvergü)
tungen für den Aufsichtsrat der Gas)
netzgesellschaft Winnenden mbH

11 Genehmigung der Annahme von
Spenden

12 Bekanntgabe von in nichtöffentlicher
Sitzung gefasster Beschlüsse

13 Kleinere Verwaltungsgeschäfte und
Anfragen

Hinweis:
) Alle gefassten Beschlüsse finden Sie

im Bürgerinfoportal: www.gr.winnen)
den.de/buergerinfo

) Alle öffentlichen Bekanntmachungen
finden Sie auf unserer Homepage unter
„Öffentliche Bekanntmachungen“:
www.winnenden.de/bekanntmachungen

T A G E S O R D N U N G :

1 Bürgerfragestunde

2 Ernennung von Herrn Rolf Schwarz
zum Ehrenkommandanten der Frei)
willigen Feuerwehr Winnenden

3 Klimaschutz Winnenden
) Klimaneutrale Kommunalverwal)

tung 2035
) Vorstellung Monitoring)Bericht Kli)

maschutz 2024 „Auf dem Weg zu ei)
ner klimaneutralen Kommunalver)
waltung“ Stadtverwaltung Winnen)
den und Stadtwerke Winnenden
GmbH, 2. Fortschreibung (Prozess)
Monitoring)

4 Dienstanweisung Energie
) Kenntnisnahme

5 Bebauungsplan „Sondergebiet Kreis)
krankenhaus Winnenden“ in Winnen)
den, 1. Änderung
Planbereiche: 14.03 und 30.00
) Aufstellungsbeschluss und Entwurfs)

feststellung

6 Änderungen der Satzung über die Er)
hebung von Benutzungsgebühren und
der Benutzungsordnung für die schuli)
schen Betreuungseinrichtungen der
Stadt Winnenden

7 Beteiligungsbericht der Stadt Winnen)
den 2023

E I N L A D U N G zur
Sitzung des GEMEINDERATES

am Dienstag, 28. Januar 2025, 18:00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses,
Torstraße 10.

Die nächste Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt.

Nach der Auflösung des 20. Deutschen Bundestags finden die nächsten Wahlen
nicht wie ursprünglich geplant am 28. September 2025 statt, sondern bereits am 23.
Februar 2025. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre
Stimme abzugeben und somit aktiv an der Gestaltung der politischen Zukunft
Deutschlands teilzunehmen.

Die Wahlbenachrichtigungen werden ab Mitte Januar an die Wahlberechtigten
zugestellt.

Bundestagswahl 2025
Wichtige Informationen für Wählerinnen und Wähler



Nummer 4 . Donnerstag, 23. Januar 2025
6

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am
Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind. Zudem müssen sie seit mindestens drei Mo)
naten in Deutschland wohnen oder hier gemeldet und in einem Wählerverzeichnis
eingetragen sein. Sie dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wie viele Stimmen sind zu vergeben?
Bei der Bundestagswahl haben die stimmberechtigten Personen zwei Stimmen. Mit
der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl
gewählt. Mit der Zweitstimme wählt man die Landesliste einer Partei.

In welchen Wahllokalen wird gewählt?

Nummer Wahllokal Barrierefreiheit
10)001 Rathaus, Torstraße 10, Seiteneingang rollstuhlgerecht
10)002 Grundschule Hungerberg,

Hungerbergstr. 93 Aufenthaltsraum rollstuhlgerecht
10)003 Kastenschule, Bahnhofstr. 43 rollstuhlgerecht
10)004 Hermann)Schwab)Halle,

Albertviller Straße 11 rollstuhlgerecht
10)005 Haus der Jugend, Mühltorstraße 25 rollstuhlgerecht
10)006 Pflegezentrum Haus im Schelmenholz,

Forststr. 45 rollstuhlgerecht
10)007 Maximilian)Kolbe)Haus, Buchenhain 33 rollstuhlgerecht
10)008 Vereinsraum Hanweiler, Ruländerstr. 14 nicht barrierefrei
10)009 Altes Rathaus Breuningsweiler,

Sonnenbergstraße 10 rollstuhlgerecht
10)010 Gemeindehalle Höfen, Talstraße 15 rollstuhlgerecht
10)011 Rathaus Baach, Baacher Hauptstr. 23 nicht barrierefrei
10)012 Kirche Bürg, Panoramaweg 6 rollstuhlgerecht
10)013 Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler,

Kiefernstr. 19 rollstuhlgerecht
10)014 Gretel)Nusser)Kindergarten, Weidenstr. 34 nicht barrierefrei
10)015 Buchenbachhalle, Jahnstraße 26 rollstuhlgerecht
10)016 Paul)Schneider)Haus, Rotweg 15 rollstuhlgerecht

Wie wird Briefwahl beantragt?

Sofern Sie Briefwahl beantragen wollen, fordern Sie die Unterlagen bitte nach Er)
halt der Wahlbenachrichtigung zeitnah an. Sobald die Stimmzettel dem Wahlamt
vorliegen, werden diese umgehend an Sie versandt. Nach heutigem Stand wird dies
ab 10. Februar 2025 der Fall sein.

Die Briefwahlunterlagen können ganz einfach online oder postalisch beim Wahl)
amt der Stadt Winnenden angefordert werden. Die Briefwahlunterlagen werden Ih)
nen dann per Post zugestellt. Der Stimmzettel kann zu Hause ausgefüllt werden und
nach Stimmabgabe portofrei an das Rathaus der Stadt Winnenden zurückgesendet
bzw. im Briefkasten, Torstraße 10, eingeworfen werden.

Die Briefwahlunterlagen können auch persönlich im Wahlbüro abgeholt werden.
Ebenso haben Sie die Möglichkeit, direkt im Rathaus in der Wahlkabine zu wählen
und Ihre Stimmabgabe in die Wahlurne einzuwerfen.

Durch die vorgezogenen Bundestagswahlen gibt es kürzere Fristen.
Bitte beachten Sie deshalb Folgendes:

Sofern Sie Briefwahl beantragen wollen, machen Sie dies bitte zeitnah, damit Ihnen
die Unterlagen noch rechtzeitig zugestellt werden können. Berücksichtigten Sie au)
ßerdem die Postlaufzeiten beim Rückversand. Ihre ausgefüllten Briefwahlunterla)
gen müssen bis spätestens 23. Februar 2025 um 18.00 Uhr im Rathaus, Torstraße 10,
eingegangen sein.

Wahlbüro

Das Wahlbüro der Stadt Winnenden befindet sich im Rathaus, Torstraße 10,
1. OG, Zimmer 126 und ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten telefo)
nisch unter Tel.: 07195 ) 13 101 oder 07195 ) 13 135 besetzt.

Die Mitarbeiterinnen des Wahlamts beantworten Fragen rund um die Wahl,
bearbeiten Briefwahlanträge und versenden die Briefwahlunterlagen.

bracht. Zusammen mit der Schablone
wird ) ebenfalls kostenlos ) eine Audio)
CD ausgeliefert. Die CD kann mit han)
delsüblichen CD)Playern abgespielt
werden. Auf dieser CD wird die Benut)
zung der Schablone erklärt. Außerdem
wird der Inhalt des Stimmzettels voll)
ständig aufgesprochen und auch darauf
hingewiesen, falls eine entsprechende
Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag
belegt ist.

Sind Sie selbst stark seheingeschränkt?
Kennen Sie Personen, die sich für dieses
Angebot interessieren? Dann fordern Sie
die Schablone und eine Audio)CD mit
der Aufsprache des Inhalts des amtlichen
Stimmzettels kostenlos bei den Blinden)
und Sehbehindertenverbänden an unter
Telefon: 0761/36122.

Zur Wahl der Abgeordneten des 21.
Deutschen Bundestags am 23. Februar
2025 sind alle Wahlberechtigten zur
Stimmabgabe aufgerufen.

Wie kann die Stimme unabhängig von
fremder Hilfe abgegeben werden, wenn
man so schlecht sieht, dass man den
Stimmzettel selbst nicht lesen kann?

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der
Bundestagswahl bieten die Blinden) und
Sehbehindertenverbände kostenlos die
Zusendung von sogenannten Stimmzet)
telschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den
Stimmzettel gelegt. Die Felder für das
„Kreuzchen“ sind in der Schablone aus)
gespart. Auf der Schablone sind in gro)
ßer tastbarer Schrift Erläuterungen ange)

Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen

Unterstützen Sie
Menschen in Not!

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX
Spendenzweck: Nothilfe Ukraine

Helfen
Sie

jetzt!
www.drk.de

Ukraine

#Nothilfe

Maksym Trebukhov/Ukrainisches Rotes Kreuz/IFRK

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundes)
tagswahl für die Stadt Winnenden
wird in der Zeit vom 3. Februar bis 7.
Februar 2025 während der allgemei)
nen Öffnungszeiten des Rathauses
der Stadt Winnenden, Torstraße 10,
Wahlamt, Zimmer 126 (barrierefrei)
für Wahlberechtigte zur Einsichtnah)
me bereitgehalten. Jeder Wahlbe)
rechtigte kann die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der zu seiner Person
im Wählerverzeichnis eingetragenen
Daten überprüfen. Sofern ein Wahl)
berechtigter die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von ande)
ren im Wählerverzeichnis eingetra)
genen Personen überprüfen will, hat
er Tatsachen glaubhaft zu machen,
aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wähler)
verzeichnisses ergeben kann. Das
Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlbe)
rechtigten, für die im Melderegister
eine Auskunftssperre gemäß § 51
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im auto)
matisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Daten)
sichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wähler)
verzeichnis eingetragen ist oder ei)
nen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für un)
richtig oder unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16.
Tag vor der Wahl, spätestens am
Freitag, 7. Februar 2025, bis 12.00
Uhr, bei der Stadt Winnenden, 1.OG
Zimmer 126, Torstraße 10, 71364
Winnenden, Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder
durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wähler)

verzeichnis eingetragen sind, erhal)
ten bis spätestens zum 2. Februar
2025 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung er)
halten hat, aber glaubt, wahlberech)
tigt zu sein, muss Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er nicht Gefahr laufen will,
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben
kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag
in das Wählerverzeichnis eingetra)
gen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterla)
gen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an
der Wahl im Wahlkreis 264 ) Waib)
lingen

• durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum (Wahlbe)
zirk) dieses Wahlkreises
oder

• durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge)

tragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis

eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne

sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerver)
zeichnis nach § 18 Absatz 1 der
Bundeswahlordnung (bis zum 2.
Februar 2025) oder die Ein)
spruchsfrist gegen das Wähler)
verzeichnis nach § 22 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis
zum 7. Februar 2025) versäumt
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme
an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Absatz 1
der Bundeswahlordnung oder der
Einspruchsfrist nach § 22 Absatz
1 der Bundeswahlordnung ent)
standen ist,

Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum
21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
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c) wenn sein Wahlrecht im Ein)
spruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerver)
zeichnisses zur Kenntnis der Ge)
meindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 21. Febru)
ar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemein)
debehörde mündlich, schriftlich oder
elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Er)
krankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist
oder er ihn verloren hat, kann ihm bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis ein)
getragene Wahlberechtigte können
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c
angegebenen Gründen den Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheines
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
stellen.
Wer den Antrag für einen anderen
stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachwei)
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
Wahlberechtigter mit Behinderung
kann sich bei der Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der
Wahlberechtigte

• einen amtlichen Stimmzettel des
Wahlkreises,

• einen amtlichen Stimmzettelum)
schlag,

• einen amtlichen, mit der An)
schrift, an die der Wahlbrief zu)
rückzusenden ist, versehenen ro)
ten Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und
Briefwahlunterlagen für einen ande)

ren ist nur möglich, wenn die Berech)
tigung zur Empfangnahme der Un)
terlagen durch Vorlage einer schrift)
lichen Vollmacht nachgewiesen wird
und die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte ver)
tritt; dies hat sie der Gemeindebehör)
de vor Empfangnahme der Unterla)
gen schriftlich zu versichern. Auf
Verlangen hat sich die bevollmäch)
tigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens
unkundig oder wegen einer Behinde)
rung an der Abgabe seiner Stimme
gehindert ist, kann sich zur Stimmab)
gabe der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das
16. Lebensjahr vollendet haben. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer vom Wahlbe)
rechtigten selbst getroffenen und ge)
äußerten Wahlentscheidung be)
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfe)
leistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbe)
stimmte Willensbildung oder Ent)
scheidung des Wahlberechtigten er)
setzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge)
heimhaltung der Kenntnisse ver)
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
von der Wahl einer anderen Person
erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel
und dem Wahlschein so rechtzeitig
an die angegebene Stelle absenden,
dass der Wahlbrief dort spätestens
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform aus)
schließlich von der Deutschen Post
unentgeltlich befördert. Er kann auch
bei der auf dem Wahlbrief angegebe)
nen Stelle abgegeben werden.

Winnenden, 23. Januar 2025
Stadt Winnenden
gez.
Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Parteien

Telefonsprechstunde der CDU)Ge)
meinderatsfraktion in Winnenden

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur
Kommunalpolitik in und rund um Win)
nenden? Dann steht Ihnen die CDU)Ge)
meinderatsfraktion gerne zur Verfügung.
Unsere nächste Telefonsprechstunde fin)
det am Samstag, 25. Januar 2025, statt.
Sie können uns zwischen 11:30 Uhr und
12:30 Uhr telefonisch erreichen.
Unser Stadtrat und Fraktionsvorsitzen)
der Thomas Traub wird Ihnen an diesem
Tag zur Verfügung stehen und unter der
Telefonnummer 07195/940486 erreich)
bar sein.

FDP
Winnenden & Berglen

Liebe liberale Freunde,
liebe Interessierte,
der designierte Generalsekretär und Bun)
desjustizminister a. D. Dr. Marco Busch)
mann kommt nach Winnenden.
Zusammen mit den Bundestagskandida)
ten Ruben Hühnerbein (Wahlkreis Back)
nang)Schwäbisch Gmünd) und Prof. Dr.
Stephan Seiter, MdB (Wahlkreis Waib)
lingen) wird Dr. Buschmann über die
konkreten Vorhaben der freien Demo)
kraten sprechen.
Die Veranstaltung wird am 18. Februar
2025 um 17 Uhr in der Schule am Ja)
kobsweg in Winnenden (Schule am Ja)
kobsweg, Linsenhalde 4, 71364 Winnen)
den) stattfinden.
Aller Interessierten sind herzlich dazu
eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht er)
forderlich.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bauverständige/n (m/w/d)

für das Stadtentwicklungsamt, Sachgebiet Baurecht, mit einem Beschäfti)
gungsumfang von 80 %.

In der unteren Baurechtsbehörde des Gemeindeverwaltungsverbands Winnen)
den, mit aktuell 14 Mitarbeitenden, bieten wir Ihnen eine interessante, verant)
wortungsvolle und vielseitige Tätigkeit.

Ihre Aufgaben:
• Prüfung von Anträgen und Anzeigen hinsichtlich der bauordnungs) und bau)

planungsrechtlichen Vorschriften nach der Landesbauordnung für Baden)
Württemberg und dem Baugesetzbuch (BauGB)

• Erstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigen)
tumsgesetz (WEG)

• die qualifizierte Beratung von Bauherren und Architekten in Baurechts),
Planungs) und Gestaltungsfragen

• Durchführung von Brandverhütungsschauen nach VwV Brandverhütungs)
schau

• Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren Dritter

Wir bieten Ihnen:
• eine attraktive Vergütung nach Entgeltgruppe 11 TVöD, ergänzt durch eine

Jahressonderzahlung und eine leistungsorientierte Bezahlung
• regelmäßige Fortbildungsangebote zur Unterstützung Ihrer beruflichen Ent)

wicklung
• 6 Wochen Jahresurlaub sowie zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Sil)

vester
• flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitregelungen sowie Homeoffice)Möglich)

keiten für mehr Freiräume in Ihrer persönlichen Lebensgestaltung
• ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement mit Angeboten für

Ihre körperliche und mentale Fitness
• eine betriebliche Zusatzversorgung, die Ihre Altersvorsorge ergänzt
• finanzielle Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr und Pedelecs, damit

Sie mobil und nachhaltig unterwegs sind
• Unterstützung bei der Kinderbetreuung in den Sommerferien durch finan)

zielle Zuschüsse

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Studium in den Bereichen Architektur oder Bauingenieur)

wesen
• die Stelle eignet sich auch für Berufsanfänger/innen (m/w/d)
• Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick
• sicheres Auftreten im Umgang mit der Bürgerschaft

Interessiert? Bewerben Sie sich bevorzugt online unter www.winnenden.de/
stellenangebote. Alternativ senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der
Kennziffer 05/60/54 zu.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.mein)check)in.de/win)
nenden/privacy.

Ihre Ansprechpartner/innen für einen ersten und vertraulichen Kontakt:
• Herr Dej, Tel.: 07195/13)168, stv. Leiter des Sachgebiets Baurecht
• Frau Eberhardt, Tel.: 07195/13)105, Hauptamt, Sachgebiet Personal

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Stadt Winnenden • Torstraße 10 • 71364 Winnenden • www.winnenden.de

www.winnenden.de
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Freiwillige Feuerwehr

Sonderausstellung mit

PLAYMOBIL®

Fahrzeugen und Dioramen

im
FEUERWEHRMUSEUM

WINNENDEN
14. Dezember 2024
bis 12. Januar 2025

www.feuerwehrmuseum-winnenden.de

Verlängert bis
9. Februar 2025

Erleben Sie Brandschutz)
und Feuerwehrgeschichte
über 250 Jahre auf 2.000 m².

Öffnungszeiten:
Sa. + So., 10:00 ) 12:30 Uhr.
Führungen für Einzelbesucher in deut)

scher und englischer Spra)
che mit Audio Guides.
Gruppenführungen jeder)
zeit nach Voranmeldung
möglich.

Anmeldung und Fragen:
Tel. 07195 977544 oder
E)Mail: pflueger)harald@gmx.de
Weitere Infos unter:
www.feuerwehrmuseum)winnenden.de.

Feuerwehrmuseum
Winnenden

Apropos Umwelt

SPD
SPD Bürgersprechstunde mit Andreas
Herfurth am Donnerstag, 23.01.2025,
von 18 bis 19 Uhr
Ihre Fragen und Anregungen sind uns
wichtig. Die Kontaktdaten sind: Mobil.:
0171 640 0854 und herfurth.winnen)
den@t)online.de. Sie können anrufen,
whatsappen oder mailen.

SPD)Stand zur Bundestagswahl 2025
am Samstag, 25.01.2025, von 10.00
Uhr bis 12.30 auf dem Wochenmarkt

SPD Bürgersprechstunde mit Anette
Blauhorn am Donnerstag, 30.01.2025,
von 18 bis 19 Uhr

Ihre Fragen und Anregungen sind uns
wichtig. Die Kontaktdaten sind: Mobil.:
01515 2017170 und anette)blauhorn@t)
online.de. Sie können anrufen, whatsap)
pen oder mailen.

Vorankündigung: Politischer Diskus)
sionsabend „Öffentliche Investitionen
und Erneuerbare Energien“ mit Pro)
fessor Harald Hagemann, Prof. em.
für Wirtschaftstheorie an der Univer)
sität Hohenheim in Stuttgart und Urs
Abelein, SPD Bundestagskandidat im
WK Waiblingen, am Montag,
17.02.2025, um 18.30 Uhr in der Alten
Kelter Winnenden, Paulinenstraße 33.
Saalöffnung 18 Uhr.

Die meisten gebietsfremden Arten stel)
len kein Naturschutzproblem dar. Teil)
weise werden diese sogar als Bereiche)
rung empfunden. (Man denke hierbei nur
einmal an die Walnuss oder die Weinre)
ben, welche heute fester Bestandteil un)
serer Kulturlandschaft sind).

Jedoch gefährden etwa zehn Prozent der
etablierten Neobiota in Deutschland die
biologische Vielfalt und werden daher
als „invasiv“ bezeichnet. Unter den un)
beständig auftretenden Neobiota gibt es
eine größere Anzahl von invasiven Ar)
ten, deren vollständige Beseitigung noch
möglich erscheint. Die meisten gebiets)
fremden Wirbeltierarten wurden in
Deutschland absichtlich freigesetzt und
gefährden heute teilweise die biologi)
sche Vielfalt. Zwei Beispiele sind der
Waschbär und der Ochsenfrosch.

In der „Unionsliste“ invasiver Arten be)
nennt die EU derzeit 88 Tier) und Pflan)
zenarten, die mit ihrer Ausbreitung Le)
bensräume, Arten oder Ökosysteme be)
einträchtigen und daher der biologischen
Vielfalt schaden können. Hierin werden
die invasiven Arten benannt, für die nach
EU)Verordnung Mindeststandards zur
besseren Vorbeugung, Früherkennung,
Monitoring und Management gelten. So
soll die Kontrolle und Verringerung
möglicher Schäden verbessert werden.
Nachweislich negative Auswirkungen
haben allein in Deutschland mindestens
168 Tier) und Pflanzenarten. So viele
Arten listet das Bundesamt für Natur)
schutz in seinem Managementhandbuch
für invasive Arten auf.

Invasive Arten sollen in einem frühen
Verbreitungsstadium vollständig be)
kämpft werden. Bei Arten, die schon
weiter verbreitet sind, ist dies jedoch
schwierig. In solchen Fällen soll die Ver)
hältnismäßigkeit gewahrt werden. Ist
eine flächendeckende Bekämpfung nicht
mehr möglich, sind Managementmaß)
nahmen vorgesehen. Diese sollen, wenn
notwendig, lokal umgesetzt werden, um
größeren Schaden von der Natur abzu)
wenden.

Was können wir tun?
Es beginnt wie so oft im Kleinen. Mit
Sensibilisierung und Achtsamkeit ist
schon viel gewonnen. Halten Sie die Au)
gen auf! Drüsiges Springkraut, Riesen)
bärenklau, Signalkrebse, Waschbären,
Asiatische Hornissen und weitere
„Aliens“ sollten in Schach gehalten wer)
den.
Vorsorge ist besser als Nachsorge: So
schön das Aquarium mit all den hüb)
schen Exoten ist ) wenn man es auflösen
möchte, freuen sich sicherlich andere
Aquarienbesitzer über Neuzugänge. In
die Kanalisation (Toilette) oder in unse)
ren heimischen Gewässern gehört es
nicht. Gartenabfälle sollten nicht in der
freien Landschaft entsorgt, sondern im
eigenen Kompost oder in der grünen
Tonne.

J. Atz
Tiefbauamt

Seit dem Beginn des Ackerbaus haben
Einbringung und Etablierung gebiets)
fremder Arten in Mitteleuropa statt)
gefunden. Mal beabsichtig durch Ein)
fuhr von Nutzpflanzen, oder unbeab)
sichtigt, z. B. bei der Einschleppung
durch Ballastwasser. Die Zunahme
von Handel und Verkehr spielt hierbei
eine so große Rolle, dass die Entde)
ckung Amerikas 1492 zur Abgrenzung
dient: Arten, die zuvor ) z. B. durch die
Römer) eingebracht wurden, werden
als Archäobiota bezeichnet. Die nach
1492 eingeführte Arten werden als
Neobiota bezeichnet.

Diese invasiven Arten, im englischen
„Invasive Alien Species“ (IAS), stellen
weltweit eine der Hauptbedrohungen für
die Artenvielfalt, natürliche Lebensräu)
me und Ökosysteme dar. Dadurch ent)
steht Handlungsbedarf, um unsere biolo)
gische Vielfalt und die natürliche Dyna)
mik zu erhalten.

Daneben können gebietsfremde Arten
auch den Menschen direkt betreffen. Neu
auftretende Schädlinge und Unkräuter
verursachen Schäden in der Land) und
Forstwirtschaft. Bisher unbekannte In)
sekten können gefährliche Krankheiten
verbreiten oder Allergien gegen neu auf)
tretende Blütenpflanzen (z.B. Ambrosia)
können auftreten.

Von Aliens, Waschbären
und Ochsenfröschen
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Kostenloser Fahrdienst für Seniorinnen und
Senioren in Winnenden (Testbetrieb)

Unser ehrenamtlicher Fahrdienst steht ab
Januar allen Seniorinnen und Senioren
sowie Menschen mit Schwerbehinder)
tenausweis in der Stadt Winnenden und
ihren Teilorten zur Verfügung. Nutzen
Sie unseren Service für Fahrten zum
Arzt, zur Apotheke, zur Physiotherapie,
zum Einkaufen, zu Familienfeiern,
Friedhofsbesuchen oder anderen Termi)
nen, die nicht mit öffentlichen Verkehrs)
mitteln erreichbar sind.

Ihre Vorteile:
• Flexibilität: Sie bestimmen Datum,

Uhrzeit sowie Abhol) und Zielorte.
• Individuelle Fahrten: Keine festen

Touren oder Haltestellen.
• Kostenlos: Die Mitfahrt ist für berech)

tigte Personen kostenlos.

Wer kann mitfahren?
• Personen ab 60 Jahren aus Winnenden,

die das Angebot des ÖPNV nur schwer

nutzenkönnen (mobilitätseinge)
schränkte Personen).

Was kostet die Fahrt?
Fahrtkosten fallen keine an. Gegebenen)
falls anfallende Parkkosten trägt der
Fahrgast.
So funktioniert’s:
1. Anmeldung: Rufen Sie uns unter der

Telefonnummer 07195 / 13)405 an, um
Ihre gewünschte Fahrt anzumelden.

2. Abholung: Unser Fahrer oder Fahre)
rin holt Sie zu Hause ab und bringt Sie
nach Ihrem Termin sicher zurück.

Telefonzeiten: Täglich von 09:00 bis
11:00 Uhr (außer an Feiertagen, Samstag
und Sonntag)
Wichtige Hinweise:
• Anmeldung mindestens zwei Tage im

Voraus.
• Sie müssen selbstständig ein) und aus)

steigen können (Rollator)Mitnahme
nach Absprache möglich).

Unser nächster Seniorennachmittag fin)
det am 13. Februar 2025 statt. Wir tref)
fen uns um 14.00 Uhr im Sängerheim.
Bei Kaffee und Kuchen und einem lecke)
ren Viertele wollen wir zusammen einen
gemütlichen Nachmittag verbringen.
Wer zur Unterhaltung in dieser Vorfa)
schingszeit etwas beitragen möchte, darf
das gern tun.

Bitte bleiben Sie bis dahin gesund.
Ihr Leitungsteam

Seniorentreff
Birkmannsweiler

Thema:

DIENSTAG,
28. Januar 2025

um 14.30 Uhr im Gemeindehaus

Veranstalter:
Ev. Kirchengemeinde
Hertmannsweiler/Bürg

SENIOREN
IN HERTMANNSWEILERNACHMITTAG

Einladung
liche

Bilder von Martin Schneckenburger

„4 Jahreszeiten in und
um H!tmannsweil!”

l
l

Hertmannsweiler
Seniorentreff
Seniorennachmittag der Evangeli)
schen Kirchengemeinde Hertmanns)
weiler ) Bürg
Am Dienstag, 28. Januar 2025, um 14:30
Uhr, findet im Gemeindehaus Hert)
mannsweiler der nächste Seniorennach)
mittag statt. Unter dem Motto „Vier Jah)
reszeiten in und um Hertmannsweiler“
zeigt uns Martin Schneckenburger Bil)
der.
Wir laden alle Interessierten herzlich ein.
Wer einen Fahrdienst benötigt, bitte an)
rufen Tel. 60334 (W. Hilt).

Schulen

8. Neuwahlen des Vorstands und des
erweiterten Vorstands

9. Festlegung des neuen Mitgliedsbei)
trages

10. Förderaktivitäten 2025/26
11. Neues am LGW ) Infos der Schullei)

tung
12. Aktivitäten/Termine für 2025
13. Sonstiges

Über Ihre Teilnahme an der Mitglieder)
versammlung würde ich mich sehr freu)
en. Zur besseren Raumplanung bitten wir
um Anmeldung unter martinajen)
ner@web.de. Vielen Dank.

Es grüßt Sie sehr herzlich

gez. Hans)Dieter Baumgärtner
) 1. Vorsitzender )

Liebe Vereinsmitglieder,

zu unserer diesjährigen ordentlichen
Mitgliederversammlung am

Mittwoch, 19.02.2025, um 19.30 Uhr
im Lessing)Gymnasium Winnenden

lade ich Sie sehr herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Bestellung der Kassenprüfer
7. Änderung § 5, Absatz 1 der Vereins)

satzung

FÖRDERVEREIN DES LESSING-GYMNASIUMS WINNENDEN E.V.

Der Abschluss ist in beiden Profilen nach
drei Jahren die allgemeine Hochschulrei)
fe, d.h. das Abitur. In den Berufskollegs
wird nach zwei Schuljahren die Allge)
meine Fachhochschulreife erworben, mit
den gleichen Aufnahmevoraussetzungen
wie beim Gymnasium.

Die Schule bietet die Berufskollegs Ge)
bärdensprache, Gesundheit und Pflege,
Technik sowie das kaufmännische Be)
rufskolleg an. In allen Bildungsgängen
der Oberstufe an der Schule beim Ja)
kobsweg lernen junge Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam.

Zum Informationsabend über das Beruf)
liche Gymnasium und über die Berufs)
kollegs lädt die Schule beim Jakobsweg,
Linsenhalde 20 in Winnenden, am Mon)
tag, 27. Januar, um 18 Uhr ein. Im Beruf)
lichen Gymnasium gibt es das wirt)
schaftswissenschaftliche und das ernäh)
rungswissenschaftliche Profil.

Begonnen wird im Beruflichen Gymna)
sium der Schule beim Jakobsweg mit der
elften Klasse. Der Mittlere Bildungsab)
schluss (Realschulabschluss) oder ein
Versetzungszeugnis in die 10. bzw. 11.
Klasse des Gymnasiums ist erforderlich.

Infoabend der
Schule beim Jakobsweg

legenheit zu Gesprächen in gemütlicher
Runde.
Ehrenamtliche Helfer bieten ein Unter)
haltungsprogramm an. Gehbehinderte
Gäste werden abgeholt, wenn sie sich bis
Donnerstag, 23. Januar, unter der Tele)
fonnummer 07195/9068120 bei der Dia)
koniestation melden.

Gemeinsam mit dem Krankenpflegever)
ein öffnet die Diakoniestation am 26. Ja)
nuar zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ihr
Café für Senioren im Albrecht)Bengel)
Haus in Winnenden.

Bei diesem Treffpunkt für ältere Men)
schen gibt’s bei Kaffee und Kuchen Ge)

Diakoniestation lädt zum Sonntags-Café
für Senioren ein

Seniorennachrichten

18.45 Uhr: Übung Gefahrstoffzug

Abt. Jugendfeuerwehr
Montag, 27.01.2025
18.30 Uhr: Jugendfeuerwehr

Abt. Stadtmitte Gesamt
Dienstag, 28.01.2025
19.00 Uhr: Übung Gefahrstoffzug

Abt. Zipfelbach Gruppe 2
Mittwoch, 29.01.2025
19.00 Uhr: Sonderausbildung Drehlei)
ter

Abt. Buchenbach Zug 2
Samstag, 25.01.2025
18.00 Uhr: Zugübung

Abt. Zipfelbach Gesamt
Samstag, 25.01.2025
18.00 Uhr: Hauptversammlung Abtei)
lung

Abt. Buchenbach Gesamt
Montag, 27.01.2025
19.00 Uhr: Abteilungsausschuss

Dienstag, 28.01.2025

Freiwillige Feuerwehr Winnenden
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Ihre Blickpunkt)Redaktion erreichen Sie unter

blickpunkt@winnenden.de

Telefon 07195/13)103 und 13)367
Fax 07195/13)400

• Transparenz: Die erfolgreiche Über)
tragung wird Ihnen bestätigt. Unterneh)
men können jederzeit den aktuellen
Status ihrer Anträge online einsehen
und erhalten zeitnah Rückmeldungen.

• Fehlerreduktion: Durch automatische
Prüfungen werden häufige Fehlerquel)
len bereits im Vorfeld erkannt, was die
Bearbeitungszeit verkürzt. Der daten)
schutzkonforme Übertragungsweg
wird eingehalten.

• Einfache Handhabung: Die Antrags)
stellung erfolgt über ein benutzer)
freundliches Online)Portal, das Schritt
für Schritt durch den Prozess führt.

„Die Erweiterung der elektronischen An)
tragstellung für Kurzarbeitergeld ist ein
weiterer Schritt hin zur Digitalisierung
der Arbeitsverwaltung. Wir möchten den
Unternehmen so schnell und unbürokra)
tisch wie möglich helfen, gerade in he)
rausfordernden Zeiten“, so Christine Kä)
ferle, Vorsitzende der Agentur für Arbeit
Waiblingen.

Nähere Informationen zum KEA)Ver)
fahren sind auf der Website der Agentur
für Arbeit verfügbar: https://www.ar)
beitsagentur.de/unternehmen/finanziell/
kea

Die Agentur für Arbeit geht mit der Zeit
und bietet Unternehmen eine noch einfa)
chere Möglichkeit, Anträge auf Kurzar)
beitergeld und die dazugehörigen Ab)
rechnungslisten ) digital und sicher ) zu
übermitteln. Dieses neue Verfahren
nennt sich KEA (Kurzarbeitergeld)Do)
kumente elektronisch annehmen).

Für die Nutzung von KEA ist ein zertifi)
ziertes Entgeltabrechnungsprogramm
notwendig. Dabei werden alle erforderli)
chen Daten direkt aus dem Entgeltab)
rechnungsprogramm zu einem Datensatz
zusammengefasst und automatisiert an
die Agentur für Arbeit übermittelt. Das
Verfahren kann damit von Betrieben so)
wie bevollmächtigten Dritten, die im
Auftrag eines Betriebs Kurzarbeitergeld,
Saison)Kurzarbeitergeld und ergänzende
Leistungen abrechnen und beantragen,
genutzt werden.

Vorteile der elektronischen Antrag)
stellung:

• Schnelligkeit: Der Antrag wird direkt
und unkompliziert an die zuständige
Agentur für Arbeit übermittelt. Lange
Postwege entfallen, was die Bearbei)
tung erheblich beschleunigt.

Kurzarbeitergeld: Einfach und schnell per
elektronischer Übermittlung

Für Online)Bestellungen steht unter dem
Kurzlink awrm.de/aw24 ein passendes
Bestellformular bereit. Zusätzliche Ge)
bühren fallen bei Online)Bestellungen
nicht an.

Wichtig, egal ob bei der Online)Bestel)
lung oder dem Kauf vor Ort, ist bei den
Marken für 60) oder 80)Liter)Restmüll)
tonnen auch den Leerungsrhythmus mit
anzugeben.

Wer sich generell in Bezug auf die Ton)
nengröße unsicher ist, schaut vor dem
Kauf am besten einmal auf den Tonnen)
deckel. Dort ist eine achtstellige Regis)
triernummer eingeprägt. Die ersten zwei
beziehungsweise drei Ziffern der Num)
mer stehen für das Volumen des Behäl)
ters.

Noch Fragen? Nutzen Sie das Kontakt)
formular auf der AWRM)Internetseite
oder schreiben eine E)Mail an gebueh)
ren@awrm.de. Telefonisch sind die Mit)
arbeitenden unter 07151 7072)0 zu errei)
chen.

Wer bis jetzt noch keine gültige Ge)
bührenmarke auf seine Rest) oder
Biomülltonne geklebt hat, sollte das
baldmöglichst nachholen. Ab Montag,
27. Januar, werfen die Mitarbeitenden
der Entsorgungsunternehmen einen
genaueren Blick auf den Tonnende)
ckel.

Noch länger mit dem Kauf der Marken
zu warten ist laut AWRM nicht ratsam.
Wer ab Ende Januar seine Tonne wieder)
holt ohne Müllmarke bereitstellt, bleibt
irgendwann auf seinen Abfällen sitzen,
da diese Tonnen nicht mehr geleert wer)
den. Ein roter Hänger macht in solchen
Fällen auf die fehlende Gebührenmarke
aufmerksam.

Unabhängig vom Wohnort können Ge)
bührenmarken im ganzen Rems)Murr)
Kreis bei zahlreichen Verkaufsstellen er)
worben werden. Eine Übersicht, wo sich
diese befinden, gibt es auf der AWRM)
Internetseite oder der Abfall)App der
AWRM. In gedruckter Form wurde eine
Übersicht zusammen mit dem Entsor)
gungskalender verteilt.

Müllmarke schon aufgeklebt?

Rat und Hilfe

nutzt.
Eine Videoberatung ist nur nach vorhe)
riger Terminvereinbarung möglich.

Anmeldung: Die nächste Online)Video)
beratung der Rentenversicherung in
Winnenden findet am Donnerstag,
30.01.2025, von 14.00 ) 16.00 Uhr in den
Räumlichkeiten der Stadtverwaltung
Winnenden statt.

Anmeldung per E)Mail an:
video.beratung@winnenden.de.

Wir freuen uns, Sie bald im Videochat
begrüßen zu dürfen!

Wenn Sie an einer Beratung von zu Hau)
se aus interessiert sind, finden Sie die un)
terschiedlichen Möglichkeiten unter fol)
gendem Link: https://www.deutsche)
rentenversicherung.de/DRV/DE/Online)
Dienste/online)dienste_node.html

Die Videoberatung der Deutschen
Rentenversicherung Baden)Württem)
berg beantwortet Ihre Fragen rund
um die Rentenversicherung wie ge)
wohnt persönlich, individuell und um)
fassend zu folgenden Themen:

Rentenansprüche und Rentenbeginn,
Ausgleichszahlung bei Rentenminde)
rung,
Zahlung freiwilliger Beiträge.

Bitte beachten Sie, dass in der Videobe)
ratung keine Anträge aufgenommen wer)
den.

Seit Einführung der Videoberatung der
Deutschen Rentenversicherung Baden)
Württemberg, in den Räumlichkeiten der
Stadtverwaltung Winnenden, konnten in
zahlreichen Terminen sehr gute Erfah)
rungen gesammelt werden. Zahlreiche
Personen haben das Angebot bereits ge)

Videoberatung der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg

am Donnerstag, 30.01.2025, von 14.00 - 16.00 Uhr

• Im Testbetrieb kann es noch zu Ein)
schränkungen kommen, deshalb bitten
wir um Verständnis, wenn noch nicht
alle Anforderungen erfüllt werden kön)
nen.

Datenschutz:
Mit der Bestellung der Fahrt erklären Sie
sich einverstanden, dass wir die dafür be)
nötigten Daten erheben (Name, Adresse,
Abholzeit, Zweck, Ziel, besondere Hin)
weise (z. B. Rollator)).

In eigener Sache:
Wir suchen Verstärkung für unser
Bürgermobil)Team!
Um unseren Bürgermobil)Service weiter
auszubauen und noch besser auf die Be)
dürfnisse einzugehen, suchen wir enga)
gierte Menschen, die uns unterstützen
möchten.

Ihre Aufgaben:
• Entgegennahme von Telefonanrufen
• Aufnahme der Wünsche und Bedürf)

nisse unserer Kunden
• Koordination und Disposition der Fah)

rer für die Fahrten
• Durchführung von Fahrten mit dem ei)

genen Privatfahrzeug

Was wir bieten:
• Eine sinnvolle und erfüllende Tätigkeit
• Ein freundliches und unterstützendes

Team

Wenn Sie Interesse haben, Teil unseres
Teams zu werden und einen wertvollen
Beitrag für unsere Gemeinschaft zu leis)
ten, melden Sie sich bitte bei uns.
buergermobil@winnenden.de.

Fahrdienst für Seniorinnen
und Senioren:

Start am 07.01.2025

AG Bürgermobil
buergermobil@winnenden.de

Auf Initiative des Seniorenrats und mit tatkrùftiger
Unterstützung engagierter Winnender Bürgerinnen und
Bürger startet die AG Bürgermobil einen neuen Service

im Testbetrieb mit Privatfahrzeugen.
„Gemeinsam für eine mobile Zukunft!”


